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Mindestgröße der Baugrundstücke

(§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a und b BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete

(§ 4 BauNVO)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

(§ 9 Abs.7 BauGB)

Maßangaben in m

19.0

a b

c
d

Füllschema der Nutzungsschablone

a) Art der baulichen Nutzung b) Zahl der Vollgeschosse

-------------------------------------------------------------------------------

c) Grundflächenzahl d) Geschossflächenzahl

-------------------------------------------------------------------------------

e) Mindestgröße, f) Dachform

max. Zahl der Dachneigung

Wohneinheiten

Flurstücksnummer

Flurstücksgrenze

vorh. Hauptgebäude

vorh. Nebengebäude

101

Darstellung ohne Normcharakter und nachrichtliche Übernahmen

Zeichnerische Festsetzungen

Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §16ff BauNVO)

Grundflächenzahl0,3

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
II

Geschossflächenzahl   0,6

maximale Traufhöhe

maximale Firsthöhe

in Meter über Normalhöhennull (NHN) im DHHN 2016 für das jeweilige Baufenster

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Flurgrenze

e
f

Öffentliche Straßenverkehrsfläche

Beschränkung der Zahl der Wohnungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

300 qm

2 WE

Nutzungsgrenze

Straßenbegrenzungslinie

Umgrenzung der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes- Immissionsschutzgesetzes mit Angabe

des Lärmpegelbereiches für die Textfestsetzung nach BauGB Nr. 9.2.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Gestalterische Festsetzungen

(§ 9 Abs. 6 BauGB, § 89 BauO NRW)

Dachform: Satteldach oder Walmdach

Dachneigung: 30° - 42°

SD, WD

30°- 42°

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,

zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Begrünung Schallschutzwand

Umgrenzung der Flächen für Anlagen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen

im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes mit Mindesthöhenangabe auf dem Höhen-

system DHHN 2016 (tlw. begrünte Schallschutzwand gem. Festsetzung 9.1 und 10.5)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Höhe 172,5 NHN

Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere

Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind.

(§ 9 Abs. 5 Nr. 1, Nr. 2 und Abs. 6 BauGB)

Erhaltung: Bäume

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Anpflanzen: Bäume

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für

die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Lärmpegelbereich (LPB) V nach DIN 4109/2018

71 dB(A)

Lärmpegelbereich (LPB) V nach DIN 4109/2018

70 dB(A)

Lärmpegelbereich (LPB) IV nach DIN 4109/2018

69 dB(A)

Lärmpegelbereich (LPB) IV nach DIN 4109/2018

68 dB(A)

Lärmpegelbereich (LPB) IV nach DIN 4109/2018

67 dB(A)

vorh. Geländehöhe über

NHN nach dem Höhen-

system DHHN 2016

Landschaftsschutzgebiet 'LSG in den Städten

Königswinter und Bad Honnef' (LSG-5209-0001)

(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Grünflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6  BauGB)

Öffentliche Grünflächen

TH 172,5 NHN

FH 177,5 HNH

Flächen für die Landwirtschaft und Wald

(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft (Grünland)

1

2

Bereich hoher Widerstandswerte im Rahmen einer geoelektrischen

Widerstandskartierung zur Schachtsuche, Indikation auf Mauer- und Fundamentreste

vorgeschlagene Grundstücksparzellierung

(unverbindlich)

vermutliche Lage eines stillgelegten Tagesschachtes für Bergbau,

Bereich in dem Baugrunduntersuchungen erforderlich sind (siehe auch Hinweis Nr. 3)
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FASSBENDER  WEBER  INGENIEURE Par tGmbB

Der Planungs- und Umweltausschuss des

Rates der Stadt Königswinter hat am

11.09.2019 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die

Aufstellung dieses Bebauungsplans

beschlossen.

Dieser Beschluss wurde am 28.09.2019

bekanntgemacht.

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG

Der Entwurf des Bebauungsplans hat mit

Begründung in der Zeit vom 15.06.2020 bis

15.07.2020 zu jedermanns Einsicht

öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der

Auslegung wurden mit den Hinweis, dass

Anregungen während der Auslegungsfrist

vorgebracht werden können, am

6./7.06.2020 ortsüblich bekannt gemacht.

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der Rat der Stadt Königswinter hat am

__.__.____ diesen Bebauungsplan gemäß

§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung

beschlossen.

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Bebauungsplan ist Urkundsplan und

stimmt mit allen seinen Bestandteilen mit

dem Willen des Rates überein.

Das für die Bebauungsplanaufstellung

vorgeschriebene gesetzliche Verfahren

wurde eingehalten.

Der Bebauungsplan wird hiermit ausge-

fertigt. Er tritt mit dem Tage seiner

Bekanntmachung in Kraft.

AUSFERTIGUNG

Der Satzungsbeschluss ist am

.........................................................

gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit dem

Hinweis, dass der Bebauungsplan während

der Dienststunden bei der Stadtverwaltung,

Servicebereich Stadtplanung von

jedermann eingesehen werden kann,

ortsüblich bekanntgemacht worden.

Mit dieser Bekanntmachung ist der

Bebauungsplan in Kraft getreten.

INKRAFTTRETEN

Die Planunterlage stimmt mit dem

amtlichen Lageplan vom 28.11.2018

überein und entspricht den

Anforderungen.

Die Festsetzung der städtebaulichen

Planung ist geometrisch eindeutig.

(Siegel)

Königswinter, den __.__.____

- Bürgermeister -

Die in Betracht kommenden Behörden und

sonstigen Träger öffentlicher Belange

wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der

Zeit vom 03.06.2020 bis 15.07.2020 an der

Aufstellung dieses Planes beteiligt.

Eine erneute, eingeschränkte und

verkürzte Beteiligung betroffener Behörden

gemäß § 4a Abs. 3 BauGB wurde in der

Zeit vom 12.11.2020 bis 25.11.2020 und

vom 22.12.2020 bis 22.01.2021

durchgeführt.

BEHÖRDENBETEILIGUNG

Rechtsgrundlagen:

· Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2

des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) geändert worden ist

· Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung

vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

· Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom

18. Dezember 1990 (BGBl. S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. S. 1057) geändert worden ist

· Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. 2018

S. 421) in Kraft getreten am 04. August 2018 und am 1. Januar 2019 (GV. NRW. 2018 S. 421); zuletzt geändert durch Artikel 2 des

Gesetzes vom 01. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1109), in Kraft getreten am 08. Dezember 2020.

· Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG NRW) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV. NW. 2000 S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 4. Mai 2021 (GV.

NRW. S. 560)

· Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542),

letztgültige Fassung, das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist

· Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540)

· Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zuletzt

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 ( GV. NRW. S. 916), in Kraft getreten am 01.10.2020

Die in Betracht kommenden Behörden und

sonstigen Träger öffentlicher Belange

wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in der

Zeit vom 02.10.2019 bis 04.11.2019 an der

Aufstellung dieses Planes beteiligt.

BEHÖRDENBETEILIGUNG

1 Artenschutz

Bäume, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche oder andere Gehölze dürfen ausschließlich im Zeitraum vom 01. Oktober eines Jahres bis

zum 28. Februar des Folgejahres (außerhalb der Brutphase gehölzbrütender Vögel) beseitigt, abgeschnitten oder auf den Stock gesetzt

werden. Auf § 39 Abs. 5 BNatSchG wird verwiesen.

2 Baugrund und Bodenschutz

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054, DIN

19731, DIN 1054, DIN 18196 und DIN 18915) zu berücksichtigen. Für Neubauvorhaben oder größere An- und Umbauten (insbesondere

mit Laständerungen) sind in der Regel objektbezogene Baugrunduntersuchungen zu empfehlen.

Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen der Oberboden (Mutterboden)

in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung

zu lagern und später wieder einzubauen.

Das Plangebiet befindet sich in der Erdbebenzone 1 mit der Unterklasse T. Dieser Umstand ist im Rahmen des

Standsicherheitsnachweise zu berücksichtigen.

Anwendungsteile von DIN EN 1998, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies

betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 „Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte“.

Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß DIN 4149:2005 bzw. Bedeutungsklassen der relevanten Teile

von DIN EN 1998 und der jeweiligen Bedeutungsbeiwerte wird ausdrücklich hingewiesen. Dies gilt insbesondere z.B. für kulturelle

Einrichtungen etc.

Der Einbau von Recyclingbaustoffen ist nur nach vorhergehender Wasserrechtlicher Erlaubnis zulässig. Im Rahmen der Baureifmachung

der Grundstücke anfallendes bauschutthaltiges oder organoleptisch auffälliges Bodenmaterial (z. B. aus Bodenauffüllungen) ist

ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Entsorgungswege des abzufahrenden Bodenaushubs sind vor der Abfuhr dem

Rhein- Sieg-Kreis, Amt für Umwelt- und Naturschutz - Sachgebiet „Gewerbliche Abfallwirtschaft" anzuzeigen. Dazu ist die

Entsorgungsanlage anzugeben oder die Wasserrechtliche Erlaubnis (Anzeige) der Einbaustelle vorzulegen.

3 Bergbau

Innerhalb des Plangebietes kann sich an der in der Planzeichnung gekennzeichneten Stelle ein verlassener Tagesschacht des Bergbaus

befinden. Über die Teufe und Sicherung des Schachtes ist nichts bekannt. Die Lage und die Abmessungen des potentiellen

Tagesschachtes können dem Untersuchungsbericht über die "Geophysikalische Erkundung BV "Lilienweg", 53639

Königswinter-Bockeroth", die Anlage zur Begründung ist, entnommen werden.

Nicht dokumentierter Braunkohlebergbau und somit bergbauliche Einwirkungen (Senkungen, Tagesbrüche usw.) sind nicht

auszuschließen. Dies gilt insbesondere im Bereich des Tagesschachtes. Im Bereich des potentiellen Tagesschachtes sind

Baugrunduntersuchungen erforderlich.

4 Bodendenkmäler

Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde sind der Stadt als Untere Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt

für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Overath, Gut Eichtal in 51491 Overath, Tel. 02206/9030-0, Fax 02226/9030-22,

unverzüglich zu melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes für

Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. Auf die Bestimmungen der §§ 15, 16 DSchG NRW (Meldepflicht-

und Veränderungsverbot bei der Entdeckung von Bodendenkmälern) wird verwiesen.

5 Kampfmittel

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern Hinweise auf vermehrte Bodenkampfhandlungen. Die

Bezirksregierung Düsseldorf empfahl eine Überprüfung der zu überbauenden Fläche auf Kampfmittel.

Der zur Bebauung vorgesehen Bereich des Plangebietes wurde durch den Kampfmittelräumdinest sondiert und aufgrund von

Störfaktoren nur teilweise geräumt. Bauvorhaben und Erdarbeiten sind unter besondere Vorsicht durchzuführen. Aufgrund technischer

oder sonstiger Gegebenheiten ist nicht vollständig auszuschließen, dass noch Kampfmittel im Boden vorhanden sind. Sollen Kampfmittel

gefunden werden, sind die Arbeiten sofort einzustellen und umgehend die Ordnungsbehörde der Stadt Königswinter die Polizei zu

benachrichtigen.

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfiehlt

die Bezirksregierung Düsseldorf zusätzlich eine Sicherheitsdetektion. In diesem Fall ist das Merkblatt für Baugrundeingriffe zu beachten.

Das Merkblatt ist der Begründung zum Bebauungsplan als Anlage beigefügt.

6 Empfehlungen für die Befestigung von Pkw-Stellplätzen

Pkw-Stellplätze sollen aus versickerungsfähigen, haufwerksporigen Pflastersteinen („Drainpflaster“) hergestellt werden.

7 Umgang mit Niederschlagswasser

Es wird empfohlen, anfallendes Niederschlagswasser aus der Dachflächenentwässerung in ausreichend dimensionierten Behältnissen

zurückzuhalten und als Brauchwasser zu nutzen. Überschüssiges Niederschlagswasser sollte im Gebiet versickert werden.

8 Beleuchtung

Für die Außenbeleuchtung sind zum Schutz von Insekten nur Leuchtmittel mit einer Hauptintensität des Spektralbereiches unter 500 nm

zulässig (z.B. Natriumdampfleuchten und LED-Leuchten). Die Lampen sind möglichst niedrig aufzustellen und geschlossene

Lampenkörper mit Abblendungen nach oben und zur Seite zu verwenden. Blendwirkungen in angrenzende Gehölzbestände sind zu

vermeiden, die Beleuchtungsdauer auf das Notwendige zu begrenzen.

9 Städtebauliche - und technische Kriminalprävention:

Wohngebäude und Garagen(-anlagen) sowie Gewerbeobjekte sollen zum wirksamen Schutz vor Einbrüchen und

kriminalitätssteigernden Faktoren entsprechend den einschlägigen Empfehlungen der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen gesichert

werden. Namentlich der technischen und städtebaulichen Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Bonn. Die Beratung ist kostenlos.

Weitere Informationen erhalten Sie unter kkkpo.bonn@polizei.nrw.de sowie 0228-15-7621 oder 0228-15-7676.

(Siegel)

Königswinter, den __.__.____

- Bürgermeister - (Siegel)

Königswinter, den __.__.____

- Bürgermeister - (Siegel)

Königswinter, den __.__.____

- Bürgermeister - (Siegel)

Königswinter, den __.__.____

- Bürgermeister - (Siegel)

Königswinter, den __.__.____

- Bürgermeister - (Siegel)

Königswinter, den __.__.____

- Bürgermeister - (Siegel)

Königswinter, den __.__.____

- Bürgermeister -

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-

keit gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB fand

nach ortsüblicher Bekanntmachung am

28.09.2019 in Form einer Bürgeranhörung

am 09.10.2019  statt.

Äußerungen konnten bis zum 04.11.2019

vorgebracht werden.

BEBAUUNGSPLAN NR. 50/21 »LILIENWEG« FÜR KÖNIGSWINTER - BOCKEROTH

10 Landschaftsplanerische Festsetzung

§9 Abs.1 Nr. 20 und 25a und b BauGB

10.1 Allgemeine Festsetzungen über Standort und Sortierung der Pflanzung

Für alle zu pflanzenden Bäume und Sträucher ist folgende Mindestsortierung (Pflanzqualität) zu beachten:

· Laubbäume: Hochstämme, 3 x v., StU 14 - 16 cm

· Obstbäume: Hochstämme, 3 x v., StU 10 - 12 cm

· Heister: v.Hei. mit Ballen., 150 - 200 cm

· Sträucher: v.Str. 4 Triebe, 60 - 100 cm

3 x v. = dreimal verpflanzt

StU= Stammumfang

v.Hei. =mindestens einmal verpflanzter Heister, nach dem Verpflanzen maximal 3 Vegetationsperioden Standzeit 

in der Baumschule

v.Str. =mindestens einmalverpflanzt, nach dem letzten Verpflanzen maximal 2 Vegetationsperioden Standzeit in 

der Baumschule

Alle vorgegebenen Bepflanzungen und Ansaaten sind gemäß DIN 18916 und 18917 fachgerecht durchzuführen.

Bei Baumpflanzungen muss die offene oder mit einem dauerhaft luft- und wasserdurchlässigen Belag versehene Fläche

mindestens 6 m² betragen. Es muss ein durchwurzelbarer Raum mit einer Grundfläche von mindestens 16 m² und einer

Tiefe von mindestens 0,8 m zu Verfügung stehen.

Die Pflanzmaßnahmen sind spätestens in der auf die jeweilige Baumaßnahme nachfolgenden Vegetationsperiode

durchzuführen. Ausgefallene Gehölze sind in der nächsten Pflanzperiode zu ersetzen.

Die entlang von Grundstücksgrenzen einzuhaltenden gesetzlichen Pflanzabstände nach Nachbarrechtsgesetz (§§ 41 ff.

NachbG NRW) sind zu beachten.

Entfallende, zum Erhalt festgesetzte Bäume sind an gleicher Stelle gleichwertig zu ersetzen. Ausnahmsweise kann eine

Ersatzpflanzung an anderer Stelle im Plangebiet erfolgen, sofern dies aus landschaftsökologischen, technischen oder

rechtlichen Gründen erforderlich ist.

10.2 Baumpflanzung auf den privaten Grundstücken

§9 Abs.1 Nr. 20 und 25a BauGB

Pro 100 m² Grundstücksfläche ist je 1 Baum der folgenden Arten zu pflanzen.

Es sind hochstämmige, mind. 1,80 m hohe Obstbäume alter Sorten sowie Baumarten der Buchenwaldgesellschaften, wie

Rotbuche, Weißbuche, Esche, Ahorn, Ulme, Vogelkirsche, Eiche u.a., anzupflanzen und durch Pflege zu erhalten.

Falls ein Baum durch äußere Einflüsse abstirbt, ist er durch einen gleichartigen zu ersetzen.

10.3 Randeingrünung „A“

§9 Abs.1 Nr. 20 und 25a BauGB

Zur Entwicklung der Randeingrünung ist die in der Planzeichnung mit „A“ gekennzeichnete Fläche zum Anpflanzen von

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen mit heimischen Sträuchern, Heistern und Laubbäumen, insbesondere

Baumarten der Buchenwaldgesellschaften wie sie unter Festsetzung Nr. 10.2 angegeben sind, flächig zu bepflanzen.

Die Pflanzung der Sträucher hat in Gruppen zu 3, 5 - 7 Stück je Art zu erfolgen. (Siehe Pflanzplan als Anlage zum

Ausgleichsvertrag.) Der Pflanzabstand beträgt 1,5 x 1 m. Der Anteil der Heisterpflanzen muss mind. 10 % betragen.

Innerhalb der Randeingrünung sind insgesamt 8 Laubbäume zu pflanzen. Bestehende Gehölze sind zu integrieren. Von

der eingezeichneten Position der Laubbäume darf bei der Umsetzung um bis zu 2 Meter abgewichen werden. Bei den

Pflanzungen sind die Maßgaben der Festsetzung Nr. 10.1 zu berücksichtigen. Die Gehölzpflanzungen sind dauerhaft zu

unterhalten.

Entlang der Lämschutzwand ist ein Abstand von 1,5 m für Instandhaltungsmaßnahmen an dieser einzuhalten.

Die Eingrünung ist jeweils spätestens bei Innutzungnahme von Gebäuden und oder baulichen Anlagen auf den

Grundstücken vorzunehmen.

Garage, Carport, Stellplätze und Nebenanlagen sind innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen nicht zulässig.

10.4 Randeingrünung „B“

§9 Abs.1 Nr. 20 und 25a BauGB

Zur Entwicklung einer Randeingrünung ist die in der Planzeichnung mit „B“ gekennzeichnete Fläche zum Anpflanzen von

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen mit heimischen Sträuchern der Pflanzliste 1 flächig zu bepflanzen.

Die Pflanzung der Sträucher hat in Gruppen zu 3, 5 - 7 Stück je Art zu erfolgen. (Siehe Pflanzplan als Anlage zum

Ausgleichsvertrag.) Der Pflanzabstand beträgt 1,5x0,5m.

Pflanzliste 1

Heister:

Acer pseudoplat. (Bergahorn)

Fraxinus excels. (Esche)

Carpinus betulus (Hainbuche)

Fagus sylvatica (Rotbuche)

Quercus robur (Stieleiche)

Quercus petraia (Traubeneiche)

Sträucher:

Crataegus monogyna od. laevigata (Weißdorn)

Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball)

Corylus avellana (Hasel)

Rubus idaeus (Himbeere)

Rosa canina (Hundsrose)

Euonymus europea (Pfaffenhütchen)

Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)

Salix caprea (Salweide)

Prunus spinosa (Schlehe)

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)

Sambucus racemosa (Traubenholunder)

10.5 Begrünung der Lärmschutzwand

§9 Abs.1 Nr. 25a BauGB

Die Lärmschutzwand ist in dem Bereich eintlang des vorhandenen Wirtschaftsweges als begrünte Lärmschutzwand

auszuführen. Zulässig sind Systeme mit einer Füllung aus strukturstabilem Boden/Schottergemisch oder einem

berankbaren Mattensystem. Zwischen der westlichen Grenze des Plangebietes und der westlichen Lärmschutzwand ist

ein Abstand von mind. 50 cm zu halten (siehe Ausschnittsvergrößerung in der Planzeichnung) und mit Kletterpflanzen

gemäß Pflanzliste 2 im Abstand von 30 cm untereinander zu bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Abgängige

Pflanzen sind zu ersetzen.

Pflanzliste 2

Hedera helix (gemeiner Efeu)

Parthenocissus quinquefolia „Engelmannii“(wilder Wein)

Parthenocissus tricuspidata „Veitchii“ (dreispitzige Jungfernrebe)

Rubus fruticosus (Brombeere)

Rubus henryi (Kletterbrombeere)

Kletterrosen in Sorten

Euonymus fortunei „Vegetus“ (Kletternde Kriechspindel)

Lonicera henryi(Heckenkirsche)

10.6 Ausgleichsfläche:

Entwicklung von extensiv zu unterhaltendem Grünland; Anpflanzung einer Baumreihe aus hochstämmigen

Obstbäumen

§9 Abs.1 Nr. 20 und 25a BauGB

Die im Plan eingetragene Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft ist

von Ackerfläche mittels Einsaat mit einer standortgerechten, artenreichen Gras-/Kräutermischung in eine Wiese

umzuwandeln und nachhaltig extensiv zu unterhalten. Eine extensive Weidewirtschaft oder eine zweimalige Mahd pro

Jahr ist zulässig.

Innerhalb der Fläche sind robuste regionaltypische Obstsorten oder Wildobstsorten gemäß Pflanzliste 3 zu pflanzen. Von

der eingezeichneten Position der Obstbäume darf bei der Umsetzung um bis zu 2 Meter abgewichen werden.

ZEICHENERKLÄRUNG

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

2.4 Einfriedungen

Die Höhe der Einfriedungen bemisst sich ab Oberkante des natürlichen Geländes oder der Verkehrsfläche

(Fahrbahn oder Gehweg). Einfriedungen an öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen oder Wege) dürfen eine

Gesamthöhe von 1,20 m nicht überschreiten. An sonstigen Grundstücksgrenzen darf eine Höhe von 1,50 m

nicht überschritten werden.

Einfriedungen dürfen nicht mit Matten bespannt und mit Kunststoffplatten oder ähnlichem Material verkleidet

werden. Für Einfriedungen dürfen keine grellen Farben verwendet werden. Die Verwendung von

Stacheldraht ist unzulässig.

Einfriedungen am Rand der Fläche für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen in Richtung der Landwirtschaftlichen Nutzfläche müssen als lichtdurchlässige Metallzäune

(z.B. Maschendraht oder Stabmattenzaun in grün oder anthrazit) oder Staketenzäune errichtet werden.

2.5 Gestaltung der Vorgartenzone

§89 Abs. 2 BauO NRW i. V. mit § 9 Abs. 4 BauGB, § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Bei Doppelhäusern ist die Fläche zwischen Straßenbegrenzungslinie und vorderer Fassade auf mindestens

30 Prozent und bei Einzelhäusern auf mindestens 50 Prozent als Grünfläche zu gestalten. Auf diesen 30

bzw. 50 Prozent der Fläche ist die Pflasterung, die Anlage von Steingärten, Schotter-, Lava- oder

Kiesfläche, Abdichtung mit Folie etc. nicht zulässig.

1 Art der baulichen Nutzung

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Allgemeines Wohngebiet

§ 1 Abs. 6 BauNVO

In dem allgemeinen Wohngebiet sind allgemein zulässig die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 3 BauNVO:

· Wohngebäude,

· Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

Ausnahmsweise zulässig sind nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO

· die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende

Handwerksbetriebe

Nicht zulässig sind die Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 BauNVO:

· Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

· sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

· Anlagen für Verwaltungen,

· Gartenbaubetriebe und Tankstellen

2 Maß der baulichen Nutzung

2.1 Eintragungen in der Planzeichnung

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 und 3 BauNVO

Das Maß der baulichen Nutzung wird mit einer GRZ von. 0,3 und einer GFZ von max. 0,6 festgesetzt. Es sind maximal 2

Vollgeschosse zulässig.

2.2 Höhe der baulichen Anlage

§ 9 Abs. 1 Nr. 1, § 9 Abs. 2 und 3 Bau GB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO

Die maximale Höhe baulicher Anlagen ist als Höhe in Meter über Normalhöhennull (NHN) im DHHN 2016 in der

Planzeichnung festgesetzt. Für Baukörper, die die Grenze zwischen den Baufenstern mit Festsetzungen unterschiedlicher

Höhe überschreiten, gilt die Höhenfestsetzung des Baufensters, in welchem der überwiegende Teil des Baukörpers liegt.

Doppelhäuser sind definiert als ein Baukörper, der aus zwei Wohngebäuden besteht, die an einer Grundstücksgrenze

aneinander gebaut werden.

Die Traufhöhe wird an der straßenseitigen Fassadenmitte von der Schnittlinie der Wand mit der Dachhaut gemessen.

Traufhöhen von Zwerchhäusern dürfen die maximale Traufhöhe überschreiten.

Die Firsthöhe wird gemessen an der straßenseitigen Fassadenmitte von Oberkante Dachhaut am First bis zur Oberkante

des Erdgeschossfußbodens.

Ausnahmsweise kann nach § 31 Abs. 1 BauGB eine Überschreitung der festgesetzten First- und Traufhöhen um bis zu

0,3 m zugelassen werden. Die Überschreitung der festgesetzten Gebäudehöhen durch technische Aufbauten

einschließlich Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie ist bis zu einer Höhe von 0,8 m zulässig.

3 Überbaubare Fläche und Bauweise

       9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22, § 23 BauNVO

Die festgesetzten Baugrenzen dürfen bis zu 3 m durch Terrassen überschritten werden.

Es wird eine abweichende Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO mit seitlichem Grenzabstand  und folgenden

Anforderungen festgesetzt.

1. Es sind ausschließlich Einzelhäuser und Doppelhäuser zulässig.

2. Einzelhäuser sind bis maximal 20 m Gebäudelänge und Doppelhäuser mit bis zu 10 m je Doppelhaushälfte  zulässig.

3. Die Beschränkung der Gebäudelänge gilt für die straßenseitige Fassade und wird gemessen an der Fassade des

Hauptgebäudes ohne Nebengebäude und angebaute Garagen.

4. Die Gebäudetiefe wird nur durch die überbaubaren Flächen beschränkt.

4 Mindestgrundstücksgröße

§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB

Die Mindestgrundstücksgröße im Allgemeinen Wohngebiet wird mit 300 m² festgesetzt.

5 Stellplätze, Carports und Garagen

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V. mit § 12 und § 23 Abs. 5 BauNVO

Garagen, Carports und Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche und der hierfür festgesetzten

Fläche zulässig.

Pro Gebäude ist 1 Stellplatz auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zwischen Straßenbegrenzungslinie und

der Baugrenze (ohne Abstand zur Straßenbegrenzungslinie) unter Beachtung der Örtlichen Bauvorschrift Nr. 2.5

(Gestaltung der Vorgartenzone) zulässig.

6 Nebenanlagen

§ 14 BauNVO

Nebenanlagen sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO zulässig, soweit

sonstige rechtliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen.

Im Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie und vorderer Baugrenze sind Nebenanlagen als Gebäude (auch

genehmigungsfreie) nicht zulässig.

Innerhalb der Fläche für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind Nebenanlagen,

außer Einfriedungen nicht zulässig.

7 Höchstzulässige Zahl an Wohnungen

§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Die Höchstzahl der Wohnungen beträgt 2 Wohnungen pro Gebäude. Eine Doppelhaushälfte ist ein Gebäude.

8 Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen

§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Alle Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen.

9 Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

9.1 Aktiver Schallschutz

Innerhalb des im Plan nach § 9 Abs. Nr. 24 BauGB eingetragenen Bereiches ist eine Lärmschutzwand zu errichten. Die

Mindesthöhe der Lärmschutzwand ist der Planzeichnung zu entnehmen.

9.2 Passiver Lärmschutz

Die Bauherren bzw. die Bauträger haben selbst für ausreichenden passiven Lärmschutz zu sorgen. Bei Neu-, Um- und

Anbauten sowie Nutzungsänderungen von Gebäuden mit schutzbedürftigen Räumen sind technische Vorkehrungen

entsprechend der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen", Ausgabe Januar 2018,

entsprechend den in der Planzeichnung zeichnerisch festgesetzten Lärmpegelbereichen (LPB) vorzusehen.

Zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind in den

Lärmpegelbereichen (LPB) demnach für Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen - unter Berücksichtigung der

unterschiedlichen Raumarten - die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anforderungen an die Luftschalldämmung

von Außenbauteilen (Bau-Schalldämm-Maß: R'

w,ges

 = L

a

 - K

Raumart

) einzuhalten:

Lärmpegelbereich Maßgebliche Außenlärmpegel L

a 

in dB(A)

IV 70

V 75

Dabei ist

L

a

 maßgeblicher Außenlärmpegel nach DIN 4109-2: 2018-01, 4.5.5

K

Raumart

 = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten,

K

Raumart

 = 35 dB für Büroräume und Ähnliches

Mindestens einzuhalten sind:

R'

w,ges

 = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen

Räume in den Lärmpegelbereichen III oder darüber, die auch zum Schlafen genutzt werden können, sind mit

fensterunabhängigen Lüftungssystemen auszustatten.

Hinweis:

Es wird empfohlen, zu Belüftungszwecken erforderliche zu öffnende Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern durch geeignete

Grundrissanordnungen an den Fassaden, die zur Bundesautobahn hin ausgerichtet sind, ganz zu vermeiden und diese nur an den

lärmabgewandten Hausseiten zu platzieren. Ggf. sind Be- und Entlüftungsanlagen zur Gewährleistung eines ausreichenden

Luftaustausches vorzusehen.

Pflegehinweise:

Wiese:

- zweimalige Mahd pro Jahr (erste Mahd ab dem 15.06. eines Jahres); Entfernung des Mähguts innerhalb von 14 Tagen

nach der Mahd, jedoch frühestens am folgenden Tag

- Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig.
- Der zulässige Beweidungszeitraum liegt zwischen dem 15. Juni und 30. November eines Jahres.
- Zulässige Weidetiere sind Rind, Ziege, Pferd und Schaf.
- Die Beweidung darf mit maximal 1 raufutterfressenden Großvieheinheit je Hektar im Durchschnitt des Jahres erfolgen.
- Eine Zufütterung ist, abgesehen von der Zufütterung von Mineralstoffen, nicht zulässig.
- Eine Grünlandpflege ist vom 1. November bis 15. März des Folgejahres zulässig.
- Eine Ausbesserung der Grasnarbe ist nur umbruchlos gestattet; ausnahmsweise zulässig ist die Beseitigung von
Wildschweinschäden durch Bodenbearbeitung und sofortige Einsaat einer standortgerechten, artenreichen Gras-/

Kräutermischung.

Obstbäume:

- Durchführung von Fertigstellungs- und Entwicklungspflege;
- Durchführung eines Pflanzschnitts; regelmäßige Durchführung von Erziehungsschnitten im Jugendstadium (bis ca. 10
Jahre Standzeit), mit zunehmendem Alter regelmäßige Durchführung von Instandhaltungsschnitten je nach Erfordernis.

- Ausgefallene Gehölze sind in der nächsten Pflanzperiode zu ersetzen.
- Bei Verwendung von Wildobst kann auf die Erziehungsschnitte verzichtet werden.

- Es sind geeignete Maßnahmen gegen Beeinträchtigungen der Obstbäume durch Weidevieh und Wild durchzuführen. Bei
einer Beweidung mit Pferden oder Rindern bedeutet das eine Absperrung von mindestens 2 m Durchmesser, um Verbiss

und Bodenverdichtung im Stammnahen Wurzelbereich zu verhindern.

Pflanzliste 3

Malus ‚Evereste' (Zierapfel)

Malus sylvestris (Holzapfel)

Prunus avium (Vogelkirsche)

Prunus mahaleb (Weichselkirsche)

Pyrus communis (Holzbirne)

und alle im Rheinland heimischen alten hochstämmigen (1,80 m Kronenansatz) Obstsorten (Liste der Unteren

Naturschutzbehörde Rhein-Sieg-Kreis):

Äpfel

Apfel von Croncels, Bohnapfel, Danziger Kantapfel, Gelber Edelapfel, Godparmäne, Grahams Jubiläumsapfel, Graue

Französische Renette, Grau Herbstrenette, Jakob Lebel, Kaiser Wilhelm, Landsberger Renette, Luxemburger Renette,

Ontarioapfel, Rheinischer Krummstiel, Riesenboikenapfel, Roter Bellefleur, Roter Eiserapfel, Rote Sternrenette, Schöner

aus Boskoop, Schöner aus Nordhausen, Winterglockenapfel, Winterrambur

Birnen

Gellerts Butterbirne, Köstliche von Charneux, Gräfin von Paris, Nordhäuser (Winter-) Forellenbirne

Süßkirschen

Dönissens Gelbe Knorpelkirsche, Große Schwarze Knorpelkirsche, Hedelfinger Riesen-Kirsche

Pflaumen / Zwetschgen

Große Grüne Reneklode, Hauszwetsche, Mirabelle von Nancy, Wangenheims Frühzwetsche, Ontariopflaume, The Czar

10.7 Fläche für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

§ 9 Abs.1 Nr. 25b BauGB

Der vorhandene Biotopkomplex ist mit seinen wertgebenden Strukturen zu erhalten.

Eine sukzessionsbedingte Verbuschung der bisher gehölzfreien Bereiche, ist durch regelmäßige Pflegeeingriffe

beziehungsweise durch Beweidung zu vermeiden. Es gelten die gleichen Pflegehinweise wie für die Wiese der

Ausgleichfläche.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN GEMÄSS § 89 BAUORDNUNG NRW

1 Zahl der Stellplätze und Garagen

§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 Abs. 1 Nr. 4 BauO NRW

Pro Wohneinheit bis unter 45 qm Wohnfläche ist 1,0 Stellplatz und zu errichten.

Pro Wohneinheit ab 45 qm Wohnfläche sind 2,0 Stellplätze zu errichten.

Alle Stellplätze müssen frei anfahrbar sein, also über eine eigene Zufahrt bzw. ausreichend dimensionierte

Fahrgasse verfügen. Hintereinander liegende Stellplätze ohne eigene freie Zufahrt werden nur als 1 Stellplatz

angerechnet. Stellplätze vor Garagen werden nicht angerechnet.

2 Örtliche Bauvorschriften

§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 Abs. 2 BauO NRW

2.1 Dachform und Dachneigung

Bei Wohngebäuden sind ausschließlich Satteldächer, Walmdächer und Krüppelwalmdächer mit einer Dachneigung

von 30° bis 42° zulässig. Versetzte Satteldächer sind bis zu einem Versatzmaß von 1,50 m zulässig.

2.2 Dachaufbauten und Zwerchhäuser

Die Breite von Zwerchhäusern darf insgesamt 2/5 der zugehörigen Trauflänge und 4,5 m nicht überschreiten.

Zur Belichtung des Dachraumes sind Gauben mit Sattel- oder Walmdach sowie Giebelgauben, Spitzgauben und

Schleppgauben und Hochformat-Dachflächenfenster zulässig. Die einmal gewählte Gaubenform ist an einem

Gebäude für alle Gauben einzuhalten.

In der Summe darf die Breite sämtlicher Dachaufbauten, Zwerchhäuser und Dachflächenfenster max. 2/3 der

zugehörigen Trauflänge einnehmen. Mehrere Dachflächenfenster oder Dachgauben auf einer Dachfläche müssen

reihenweise in einer Höhe angeordnet werden. Der Abstand zwischen dem First und den Dachaufbauten muss

vertikal gemessen mindestens 1 m betragen.

Die Dacheindeckung der Dachaufbauten ist in Farbe und Material dem Hauptdach entsprechend auszuführen.

2.3 Dacheindeckung

Geneigte Dächer sind mit dunklen, kleinformatigen, nicht glänzenden oder spiegelnden Materialien (z.B.

Dachziegel, Natur- bzw. Kunstschiefer) einzudecken. Die Farben der Dacheindeckungsmaterialien müssen den

RAL-Farben der folgenden Tabelle entsprechen.

Eindeckungsmaterialien ohne RAL-Nummer-Kennzeichnung sind zulässig, sofern sie dem Erscheinen nach den

aufgelisteten Farbtönen entsprechen.

Anlagen zur Nutzung der Solarenergie sind zulässig, soweit diese Anlagen auf den vom öffentlichen Raum aus

einsehbaren Dachflächen in der gleichen Neigung wie das Dach flach auf dem Dach errichtet werden.

RAL- RAL-Farbe

Nummern

9004 Signalschwarz

9005 Tiefschwarz

9011 Graphitschwarz

9017 Verkehrsschwarz

7010 Zeltgrau

7011 Eisengrau

7015 Schiefergrau

7016 Anthazitgrau

7021 Schwarzgrau

7022 Umbragrau

7024 Graphitgrau

7026 Granitgrau

7043 Verkehrsgrau B
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RAL- RAL-Farbe

Nummern

8019 Graubraun

8022 Schwarzbraun

8002 Signalbraun

8003 Lehmbraun

8004 Kupferbraun

8007 Rehbraun

8008 Olivbraun

8011 Nussbraun

8012 Rotbraun

8014 Sepiabraun

8015 Kastanienbraun

8016 Mahagonibraun

8029 Perlkupfer

3009 Oxidrot

3011 Braunrot
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